HOCHSCHULE FÜR MUSIK 

UND DARSTELLENDE KÜNSTE
Auszug aus den Methodik-Richtlinien für die Musik- und Tanzfakultät der Hochschule für Musik und Darstellende Künste zur Anfertigung der Abschlussarbeiten. 

§  1 
Allgemeine Bestimmungen 
1. Die Abschlussarbeit ist laut Gesetz ein Teil der Hochschulbildung in jedem Studiengang. Ihre Verteidigung ist Teil des Staatsexamens und es ist eine der Voraussetzungen für den ordnungsgemäßen Studienabschluss.
2.  Als Abschlussarbeiten gelten folgende schriftliche Arbeiten:
a) Bachelorarbeit - in den Studiengängen des erstern akademischen Grades

b) Magisterarbeit/Diplomarbeit – beim Studium in den Studiengängen des zweiten akademischen Grades

c) Dissertationsarbeit - in den Studiengängen des dritten akademischen Grades

3. Die Abschlussarbeit bei künstlerischen Studiengängen hat zwei Teile: 
a) Künstlerische Darbietung/Kunstwerk/Kunstprojekt
b) eine schriftliche Arbeit, die Bezug auf den absolvierten Studiengang nimmt. 

§ 2

Betreuer/Doktorvater/, Gutachter bei Abschlussarbeiten. 
 
1. Als Betreuer/Doktorvater und Gutachter der Abschlussarbeiten werden Pädagogen des zuständigen Lehrstuhls ausgewählt.

2. Falls ein Student ein spezifisches Thema hat, kann der Lehrstuhlleiter den Leiter eines anderen Lehrstuhls um einen Betreuer bitten, bei Dissertationen kann es auch ein Pädagoge aus einer anderen Fakultät oder Hochschule werden, ggf. ein Experte aus der Praxis. Der Lehrstuhlleiter ersucht den Dekan der Fakultät schriftlich, die Gutachter zu genehmigen.

§  3 
Zweitgutachter bei Abschlussarbeiten
1. Der Zweitgutachter bei Bachelor- oder Magisterarbeiten wird von dem Doktorvater vorgeschlagen  und von dem zuständigen Lehrstuhl genehmigt. 
2. Die Zweitgutachter bei Bachelor- oder Magisterarbeiten sind in der Regel Pädagogen des zuständigen Lehrstuhls (Oberassistent, Dozent, Professor). Bei der zweiten Studienstufe muss der Zweitgutachter, der Oberassistent am Lehrstuhl ist, den Titel ArtD. bzw. PhD haben. In begründeten Fällen kann auch ein Pädagoge aus einer anderen Fakultät oder Hochschule, ggf. ein Experte aus der Praxis zum Zweitgutachter werden. Der Lehrstuhlleiter ersucht den Dekan der Fakultät schriftlich, die Gutachter zu genehmigen.
3. Der Zweitgutachter bei einer Dissertation wird von dem Betreuer vorgeschlagen und von dem zuständigen Sektionsausschuss vorschriftsgemäß genehmigt.


§  4 
Beurteilung der Abschlussarbeiten
1. Der Zweitgutachter erstellt ein schriftliches Gutachten, das einen Bewertungsvorschlag nach den Notenstufen (A - FX) enthält. Der Zweitgutachter übergibt das Gutachten an die Studeinabteilung der Fakultät spätestens eine Woche vor dem Tag der Verteidigung der Arbeit.
2. Der Betreuer der Abschlussarbeit erstellt ein schriftliches Gutachten. Das Gutachten
enthält einen Bewertungsvorschlag nach den Notenstufen (A - FX). Der Erstgutachter/ Betreuer übergibt das Gutachten an die Studeinabteilung der Fakultät spätestens eine Woche vor dem Tag der Verteidigung der Arbeit.
§ 5 
Künstlerischer Teil einer Abschlussarbeit 

1. Ein entscheidender Teil der Abschlussarbeit ist eine künstlerische Darbietung/ Kunstwerk/ ein Kunstprojekt in künstlerischen Studiengängen.
2.  Der künstlerische Teil wird durch eine Audioaufzeichnung der künstlerischen Darbietung bzw. Videoaufzeichnung des Kunstprojekts dokumentiert, bzw. Partitur des Kunstwerkes (Musikstück).

3. Eine Dokumentation von Aufführungen, die am Boden der Musik- und Tanzfakultät  der Hochschule für Musik und Darstellende Künste stattfinden, wird von der Fakultät gewährleistet. Falls die künstlerische Darbietung außerhalb der Räumlichkeiten der  Musik- und Tanzfakultät der Hochschule für Musik und Darstellende Künste stattfindet, ist der Studierende verpflichtet, die Dokumentation selbst und auf eigene Kosten zu gewährleisten. 


§ 6 
Gestaltungshinweise zur Erstellung von schriftlichen Abschlussarbeiten

Der schriftliche Teil der Abschlussarbeit enthält folgende grundlegende Teile:

1. Einleitung,

2. Haupttextbereich,

3. Anhang (optional),


Der einleitende Teil der Arbeit enthält die folgenden Elemente in der genannten Reihenfolge: 

a) den Umschlag

b) die Titelseite

c) Bedankung (optional)

d) ein Abstrakte in der Landessprache
e) ein Abstrakte in der englischen Sprache bzw. in einer anderen fremden Sprache,

f) ein Inhaltsverzeichnis,

g) ein Verzeichnis von Beispielen und Tabellen (optional)
h)  eine Liste von Abkürzungen und Markierungen (optional),

i) ein Glossar 
a) Der Umschlag des schriftlichen Teils der Abschlussarbeit enthält: 


· den Namen der Hochschule,

· den Namen der Fakultät, für die der Student eingeschrieben ist,
· den Titel und Untertitel der Abschlussarbeit, falls vorhanden,
· die Art der Arbeit (Bachelor-, Magister- oder Dissertationsarbeit),

· den Vornamen, Nachnamen und Titel des Autors der Arbeit,

· den Kode (Registriernummer),

· das Jahr der Vorlegung der Arbeit

b)  Die Titelseite enthält komplette Informationen über die Arbeit in der Struktur:

· den Namen der Hochschule,

·  den Namen der Fakultät, für die der Studierende eingeschrieben ist,
·  den Titel und Untertitel der Arbeit, falls verwendet,
·  die Art der Abschlussarbeit ((Bacherlor-, Magister- oder Dissertationsarbeit),

· den Vornamen, Nachnamen und Titel des Autors der Arbeit,

· den Kode (Registriernummer),

· den Studiengang,

· die Nummer und die Bezeichnung der Fachrichtung,
·  den Namen, den Vornamen und alle Titel des Betreuers,
·  bei einem externen Betreuer seinen Vornamen, Nachnamen und alle Titel, 
· die Schulungsstätte,

· den Ort und das Jahr der Einreichung der Arbeit

c) das Abstrakte enthält Informationen über die Ziele der Arbeit, deren kurzen Inhalt und abschließend eine Zusammenfassung über die Ausführung des Vorhabens, die Fazite und die Bedeutung der ganzen Arbeit. 3 - 5 Stichworte bilden ein Teil des Abstraktes. Das Abstrakte wird fortlaufend als ein Absatz gewöhnlich in einem Umfang von 100 bis 500 Wörtern geschrieben. Das Abstrakte wird in der Staatssprache oder in der englischen bzw. einer anderen fremden Sprache abgefasst.
 
2. Der Haupttextteil der Abschlussarbeit besteht aus den folgenden Teilen: 
Einleitung, in der der Autor bündig und prägnant den aktuellen Forschungsstand auf dem Gebiet beschreibt, das zum Gegenstand der Arbeit ausgewählt wurde, und informiert den Leser über das Vorhaben, die Bedeutung und die Ziele der Arbeit. Der Autor unterstreicht in der Einleitung den Beitrag der Arbeit und warum er  beschloss, das Thema zu behandeln.
 
Der Haupttext, der einen wichtigen Teil der Arbeit bildet und seine Strukturierung wird durch die Art der Arbeit bestimmt. Der Haupttext hat in der Regel drei wesentliche Teile:
der aktuelle Forschungsstand des Forschungsfeldes hierzulande und im Ausland (der Autor führt verfügbare Informationen und Kenntnisse zum Thema an, die Quellen für die Behandlung sind die aktuell veröffentlichten Arbeiten der in- und ausländischen Autoren),
 
Ziel der Arbeit (beschreibt den Forschungsgegenstand), 
die Fazite (der wichtigste Teil der Abschlussarbeit - die eigenen Ansichten, Analysen und Lösungen für Probleme, an die der Autor anlangte).
 
Zusammenfassung – hier ist es notwendig, die Ergebnisse in Bezug auf die gesetzten Ziele kurz zusammenzufassen.
 
Resümee - wenn die Abschlussarbeit in einer fremden Sprache abgefasst ist, muss sie ein Resümee in der slowakischen Sprache im Umfang von 10% des Umfangs der Abschlussarbeit enthalten (obligatorisch nur, wenn die Arbeit in einer anderen als der Staatssprache abgefasst ist)
 
Bibliographie (Anhang 3) enthält eine vollständige Liste der bibliographischen Verweise. Der Umfang dieses Teils is durch die Menge der Literaturquellen bestimmt, die mit den im Text verwendeten Zitaten übereinstimmen müssen.
§ 7 
Hinweise zur formalen Gestaltung der schriftlichen Teile der Abschlussarbeit


Vypočuť

Čítať foneticky

Slovník - Zobraziť podrobný slovník
1. Die Abschlussarbeit wird in der Regel in der Staatssprache abgefasst. Mit Zustimmung der Fakultät kann die Abschlussarbeit auch in einer anderen als der Staatssprache geschrieben und verteidigt werden. Ein Antrag auf die Erstellung der Abschlussarbeit in einer anderen als der Staatssprache ist bis zum 31. Oktorber des jeweiligen Jahres an den Dekan der Fakultät zu stellen.
2.  Empfohlene Schriftart ist Times New Roman, Schriftgröße 12 Punkt und diese sind in der ganzen Arbeit einheitlich zu verwenden. Empfohlenes Seitenformat - A4, Hochformat, Zeilenabstand 1,5 zeilig, Ränder: links 3,5 cm, rechts 2 cm, oben und unten 2,5 cm.
3.  Beim Zitieren ist sowohl die Ethik als auch die Technik wichtig. Die Ethik bestimmt, wie die ethischen Normen in Bezug auf die Übernahme der Ideen und Ergebnisse fremder Autoren eingehalten werden sollen. Die Herkunft der zitierten Quellen ist immer in dem Verzeichnis der verwendeten Literatur genau anzugeben. Die Technik des Zitierens weist auf die richtige Literaturverwaltung, wobei der Autor normgerecht alle Verweise auf andere Quellen im Text mit einer genauen Angabe im Literaturverzeichnis versieht.

4. Umfang der Bachelorarbeit, Magisterarbeit und Dissertation ist in der Studienordnung der Musik- und Tanzfakultät der Hochschule der Musik und Darstellende Künste und in einem Lehrfachinformationsblatt bei jedem Lehrstuhl spezifiziert. 
5. Die schriftliche Bachelorarbeit in den interpretativen Kunststudiengängen hat den Charakter einer interpretativen Analyse von mindestens 10 bis 25 Standard-Seiten  ohne Anhänge mit Notierungen und Abbildungen. 
6. Die schriftliche Magisterarbeit auf dem Gebiet der Musikkunst dokumentiert die Fähigkeit des Absolventen, sich ein Musikstück in der breiten Palette seiner Bedeutungen anzueignen, es zu analysieren, seine kompositorische und technische Form und Struktur vor dem Hintergrund des relevanten Zeitraums und entwicklungspolitischen Kontextes zu beschreiben. Der Absolvent kann in seiner schriftlichen Arbeit auch eine umfassendere Problematik aufzufassen, die im Zusammenhang mit Musik und ihrer Existenz als einem sozialen, ästhetischen, psychologischen, didaktischen und methodischen, technischen und physikalischen Phänomen steht. Die schriftliche Magisterarbeit in den interpretativen Kunststudiengängen hat mindestens 20 bis 40 Standard-Seiten ohne Anhänge mit Notierungen und Abbildungen. 
7. Die schriftliche Dissertationsarbeit auf dem Gebiet der musikalischen Kunst und Tanz hat einen Umfang von 60 bis 120 Standard-Seiten Text. Beispiele und ein Literaturverzeichnis werden dabei nicht mitgezählt. 
8. Die Arbeit hat eine Standardgestaltung,  die alle erforderlichen formalen Kriterien und Zitierprinzipien bezüglich der primären und sekundären Literatur im Sinne der allgemein gültigen Vorschriften berücksichtigt.


§ 10 
 Sammeln und Zugriff auf Abschlussarbeiten
1. Schriftliche Bachelor- und Magisterarbeiten werden in gedruckter Form folgendermaßen vorgelegt: 1 Exemplar im Hardcover gebunden, 2 Exemplare in einer Ringbindung. Die schriftliche Dissertationsarbeit wird im Einklang mit den internen Regeln des Fachausschusses für die Verteidigung vorgelegt.
2.  Der Studierende ist verpflichtet, eine schriftliche Arbeit auch in elektronischer Form im PDF-Format vorzulegen.

3. Ein Bestandteil der Arbeit ist eine Dokumentation einer künstlerischen Darbietung/eines Kunstwerks/eines Kunstprojekts.

4.  Der Studierende ist verpflichtet, einen Abschlussbericht über die Arbeit (des künstlerischen und schriftlichen Teils) auszufüllen, in der Regel durch das Einfügen von Daten in den Katalog der Abschlussarbeiten (Anhang 4). Die elektronische Version der schriftlichen Arbeit muss identisch mit der gedruckten Form der Abschlussarbeit sein.
5.  Künstlerische Leistung als ein entscheidender Teil der Arbeit ist originell und wird als solches nicht in das Zentralregister der Abschlussarbeiten zur Verifizierung der Originalität abgeliefert.

6. Ein Bestandteil der Einreichung der Abschlussarbeit ist das Abschließen eines Lizenzvertrags zwischen dem Autor und der Hochschule. 
Vypočuť

Čítať foneticky

Slovník - Zobraziť podrobný slovník
